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1. Für den Publikumsverkehr geschlossen sind: 

a. alle Bars, Clubs, Discotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen, 

b. Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen, 

c. Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitä-

ten (drinnen und draußen), Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahme-

stellen und ähnliche Einrichtungen, 

d. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen, 

e. der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- 

und Spaßbäder, Fitnessstudios, Saunen und ähnliche Einrichtungen, 

f. Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet-Center, 

g. Spielplätze. 

h. Restaurants, Speisegaststätten, Mensen, Kantinen, Cafés und ähnliche Einrichtungen 

(jeweils Innen- und Außengastronomie), der Straßenverkauf, der Verkauf zur 

Mitnahme und der Lieferservice sind zulässig. 

i.  Eisdielen, Eiscafés, Internetcafés und ähnliche Einrichtungen (jeweils Innen- und 

Außengastronomie),  

j.  Thermen, Solarien, Wellnessanlagen und ähnliche Einrichtungen, 

k.  Fahrschulen (einschließlich Fahrschulprüfungen in Räumlichkeiten des Technischen 

Überwachungsvereins – TÜV –) und ähnliche Einrichtungen, 

l.  Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen, 

m.  Sportboothäfen und ähnliche Einrichtungen. 

 

In Einrichtungen, die nicht zu schließen sind, sind Angebote für einen Verzehr vor Ort nicht zu-

lässig. 

 

2. Diese Regelung gilt nicht für Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- 

und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken 

und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau-, Gar-

tenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Eine Öffnung dieser genannten Einrich-

tungen erfolgt unter Auflagen zur Hygiene (z.B. Bereitstellung von Desinfektionsmittel) und zur 

Steuerung des Zutritts, um Warteschlangen zu vermeiden (z.B. Einlasskontrollen). Dienstleister 

und Handwerker können weiterhin ihre Tätigkeit ausüben, sofern sie die erforderlichen 

Schutzmaßnahmen gewährleisten können. Alle Einrichtungen des Gesundheitswesens bleiben 

unter Beachtung der hygienischen Anforderungen geöffnet.  

 

Bietet eine Einrichtung neben den genannten Waren oder Dienstleistungen weitere Waren o-

der Dienstleistungen an, ist dies zulässig, soweit das weitere Waren- oder Dienstleistungsan-

gebot nicht den Schwerpunkt des Verkaufs oder Angebots bildet. 
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3. Übernachtungsangebote im Hotelgewerbe sind nur zu notwendigen und ausdrücklich nicht zu 

touristischen Zwecken zulässig. 

 

4. Verboten sind 

a. Zusammenkünfte in Vereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die 

Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öf-

fentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie Rei-

sebusreisen, 

b. Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer 

Glaubensgemeinschaften. 

 

5. Veranstaltungen sind untersagt.  

 

6. Jede Ansammlung von mehr als fünf Personen in der Öffentlichkeit ist untersagt. 

 

7. Die Maßnahmen sind bis 19. April 2020 befristet. 


